








 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 

 



Planerischer Bestand (BP 2006)

Nutzung Fläche (m²)
Anrechenbare 

Versiegelung (m²)

Versiegelt 2.321 2.321

Unversiegelt 1.871 0

2.321

Planung (BP 2023)

Nutzung Fläche (m²)
Anrechenbare 

Versiegelung (m²)

Versiegelt 3.184 3.184

Unversiegelt 1.008 0

3.184

862Anrechenbare Neuversiegelung (Planung - Bestand)

Summe

Summe





 

 

 





 





 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 



 



 





 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 





 



 

 



 

 

 



 

 





https://neobiota.bfn.de/invasivitaetsbewertung/gefaesspflanzen.html


 







 



 





 

 





 

 

BESTAND

Nr. Biotoptyp Fläche 

(m²)

Grund-

wert

Biotop-

wert

Bilanz-

wert

60.10 WA: Wohnbebauung  (GRZ 0,4 + 50% einschließlich Nebenanlagen) 2.221 1 1 2.221

60.60 WA: nicht versiegelbare Grundfläche (Hausgärten) 1.481 6 6 8.885

33.80 Verkehrsgrün 390 4 4 1.560

60.21 vollversiegelte Fläche  (Zufahrt,Verkehrsfläche) 100 1 1 100

Summe 4.192 12.766

PLANUNG

Nr. Biotoptyp Fläche 

(m²)

Bilanz-

wert

60.10 WA: Wohnbebauung (GRZ 0,4 + 50 % Nebenanlagen) 1.513 1.513

60.60 WA: nicht versiegelbare Grundfläche (Hausgärten, 40%) 1.008 6.050

60.21 Verkehrsflächen: vollversiegelte Fläche (Straße, Gehwege, Parkplätze) 1.671 1 1.671

45.30a

K 1: Einzelbaum auf geringwertigen Biotoptypen, Laubbäume (2 Stk. X 83 cm nach 25 

Jahren x 8 Ökopunkte). Der Stammumfang nach 25 Jahren errechnet sich durch Addition 

von 70 cm zum Stammumfang bei Pflanzung (13+70= 83 cm)

1.328

Summe 4.192 10.562

-2.204Bilanz Differenz (Planung - Bestand)

1

6

Biotopwert

Planerischer Bestand Bebauungsplan 2. Änd. "Unter Jennung III" (2006)

Bebauungsplan 3. Änderung "Unter Jennung III" (2023)

GESAMT

-7.474

-2.204

-9.678

Ökopunkte

Schutzgut Boden

Schutzgut Pflanzen & Biologische Vielfalt



 

 



 





 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/
https://www.geoportal-raumordnung-bw.de/kartenviewer
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1. Vorbemerkung 

Die Wohnbau Tuttlingen GmbH plant auf der Gemarkung Tuttlingen (OT Möhringen) die Entwicklung eines 

Wohngebietes mit ca. 27 Einfamilienhäusern Abbildung 1 und Abbildung 2). 

 

Abbildung 1: Lage des Eingriffsbereichs (rote Umrandung) und Schutzgebiete (blau FFH-Gebiet, grün Land-

schaftsschutzgebiet, magenta Vogelschutzgebiet, rot und dunkelgrün geschützte Offenland und Waldbio-

tope). Luftbild Quelle: Kartenhintergrund Amtliche Geobasisdaten© LGL Landesamt für Geoinformation und 

Landentwicklung Baden-Württemberg 2020. Unmaßstäblich. (abgerufen am 03.12.2020) 

Im Rahmen des Vorhabens ist der Artenschutz nach § 44 BNatSchG zu berücksichtigen. Eine Abarbeitung der 

artenschutzrechtlichen Vorgaben ist erforderlich. 

Es ist fachgutachterlich zu prüfen, ob streng oder besonders geschützte Arten durch die Umsetzung des 

Vorhabens beeinträchtigt werden. 

Im vorliegenden Dokument werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt und bewertet. Es werden 

Maßnahmen formuliert, die in der Planung und in der anschließenden Bauphase berücksichtigt werden 

sollten, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden. 

Aufgrund der späten Beauftragung im Herbst 2020 waren keine systematischen faunistischen Kartierungen 

mehr möglich. Da die Flächenräumung bereits im Winter 2020/2021 beginnen sollen, aber eine Betroffenheit 

streng geschützter Arten und damit ein Verbotstatbestand nach §44 Abs. 1 BNatSchG nicht auszuschließen 

ist, ist ein worst-case-Szenario (die hypothetische Annahme des Vorkommens streng geschützter Arten) mit 

einem entsprechend geeigneten Ausgleichskonzept vorzulegen. Sollte die Prüfung zum Ergebnis kommen, 

dass der Erhaltungszustand der Populationen einer artenschutzrechtlich relevanten Art sich verschlechtert 

und ist keine zumutbare Alternative gegeben, bleibt nur die Ausnahme nach §45 BNatSchG. 
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2. Das Plangebiet 

Das Plangebiet auf den Flst. Nr. 5084-5091, Gemarkung Möhringen, befindet sich im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes „Unter Jennung III“, der für das Vorhaben geändert werden muss. Bei der Vorhabensfläche 

handelt es sich um bauplanungsrechtlichen Innenbereich. Das Plangebiet ist vorwiegend mit Sukzessionswald 

aus Fichten und Kiefern bestanden. Die Bäume sind bis auf wenige ca. 40-50 jährige Kiefern und eine ca. 100 

jährige Buche („Weidbuche“) überwiegend jung (ca. 20-30 jährig). Vermutlich handelt es sich um eine 

ehemalige Wacholderheide, die nach Nutzungsauflassung der Gehölzsukzession unterliegt. Am Unterhang 

und im südlichen Teil des Planbereichs gibt es auch offene Ruderalflächen (Abbruchfläche der ehemaligen 

„Metzger-Villa“ und ehemaligen Gartenflächen). 

Das Plangebiet befindet sich unweit (ca. 450 m) der Donau (FFH-Gebiet 7919311 „Großer Heuberg und 

Donautal“). Erhebliche Beeinträchtigungen dieses FFH-Gebietes sind jedoch auszuschließen. Vogelschutz-, 

Waldschutz- und Landschaftsschutzgebiete oder geschützte Biotope sind ebenfalls nicht mittel oder 

unmittelbar betroffen. Durch die Lage im bauplanungsrechtlichen Innenbereich ist die Eingriffsregelung nicht 

zu berücksichtigen, bzw. eine Bilanzierung der Eingriffe in Natur und Landschaft nicht erforderlich.  

 

Abbildung 2: Planungsskizze mit Baubereich  (blau – Grenze Widmung WA Allgemeine Wohngebiete). Luft-

bild Quelle: Kartenhintergrund Amtliche Geobasisdaten© LGL Landesamt für Geoinformation und Landent-

wicklung Baden-Württemberg 2020. Unmaßstäblich. 
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3. Faunistische Bestandsaufnahmen 

Da aufgrund der späten Beauftragung keine systematischen faunistischen Kartierungen mehr möglich waren, 

wurde lediglich eine Relevanzbegehung und darauf aufbauend eine faunistische Potenzialeinschätzung 

durchgeführt. Dabei wurde von einem Vorkommen von streng geschützten (FFH-RL Anhang IV) Arten 

ausgegangen, die aufgrund der standörtlich gegebenen Habitatstrukturen (und deren Qualität) potenziell zu 

erwarten sind. Die Populationsgröße (bzw. Individuenzahl) der durch das Vorhaben möglicherweise 

beeinträchtigten Arten wurde abgeschätzt. Vorgezogene Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen (sog. CEF-

Maßnahmen) wurden ebenfalls festgelegt.  

4.  Ergebnisse der Bestandsaufnahmen 

4.1 Vögel 

Im Plangebiet „Unter Jennung III“ sind keine Arten der Rote Listen Baden-Württembergs (6. Fassung Stand 

31.12.2018; HÖLZINGER et al. 2016) zu erwarten. Lediglich die in der Roten Liste in der Vorwarnliste geführten 

Grauschnäpper und Goldammer (siehe Tabelle 1) könnten als Brutvogel oder Nahrungsgast auftreten. Die 

Arten der Vogelschutzrichtlinie (s. Rechtsgrundlagen) und streng geschützten Arten nach der 

Bundesartenschutzverordnung werden hier nicht erwartet. 

Die überwiegend jungen Nadel- und Laub-Bäume sowie Gebüsche und von krautiger Vegetation bewachsenen 

offenen Flächen stellen ein Nahrungshabitat für die im Siedlungsraum lebenden Brutvögel dar. Ebenso sind 

im Plangebiet häufige Waldvogelarten und Gebüschbrüter als Brutvogel zu erwarten. Aufgrund der 

vorhandenen Lebensräume und ihrer Habitatqualität und der geringen Gebietsgröße kann von keinem 

bedeutsamen Bruthabitat seltener/ Rote Liste Vogelarten ausgegangen werden (siehe Tabelle 1).  

Baumhöhlen und Nistplätze 

Auf dem untersuchten Plangebiet befinden sich keine nach §44 Ab1. Nr.3 BNatSchG ganzjährig geschützten 

Nester, Baumhöhlen oder Horste streng geschützter, wertgebender Brutvögel. 

Bewertung: Das Gebiet hat für die Vogelwelt eine potenziell eher untergeordnete Bedeutung (siehe unten 

KAULE [5], Bewertungsmatrix). 
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Tabelle 1: Potenzialeinschätzung für potenziell vorkommende Brutvögel für den Baubereich und das nähere 

Plangebiet

Erläuterung:  

* gehört zu den 40 häufigsten Arten in Baden-Württemberg (gemäß BAUER et al. 2016)  

Status/ Potenzial = B = möglicher Brutvogel; N = nur als Nahrungsgast  

§ = Schutzstatus gemäß BNatSchG, s = streng geschützt, b = besonders geschützt  

VS-RL = Art des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie  

RL D = Rote Liste Deutschlands (GRÜNEBERG et al. 2015)  

RL BW = Rote Liste Baden-Württembergs (BAUER et al. 2016): - = nicht gefährdet / V = Art der Vorwarnliste 

/ 3 = gefährdet / 2 = stark gefährdet / 1 = vom Aussterben bedroht / n.b. = nicht benannt  

Brutplatz: B = Bodenbrüter, S = Stauden-/ Röhrichtbrüter, G = Gebäude-/Felsbrüter, H/N = Halbhöhlen-/Ni-

schenbrüter, H = Höhlenbrüter, F = Freibrüter in Zweigen, NF = Nestflüchter  

Lebensraum: W = Wald, G = Gehölze, Hecken, Waldränder, Halboffenland, O = Offenland, S = Siedlungen, F 

= Feuchtgebiete, Gewässer  

Häufigkeit: sh = sehr häufig, h = häufig, mh = mäßig häufig 

 Vogelart VS-

RL 

Schutzstatus 

§ 

BNatSchG 

RL-

BW 

RL-

D 

Status/ 

Potenzial 

Lebens-

raum 

Brut-

platz 

Häu-

fig-

keit 

Amsel* - b - - N / B W / G / S F sh 

Blaumeise - b - - N / - W / G / S H sh 

Buchfink* - b - - N / B W / G / S F sh 

Goldammer* - b V - N / B W / G B h 

Grauschnäpper* - b V V N / B G / S H / N h 

Haubenmeise - b - - N / - W / G H h 

Heckenbraunelle* - b - - N / - W / G / S F sh 

Kleiber* - b - - N / - W / S H sh 

Kohlmeise* - b - - N / - W / G / S H sh 

Mönchsgrasmücke* - b - - N / B W / G / S F sh 

Ringeltaube - b - - N / B W / G / S F sh 

Rotkehlchen - b - - N / B W / G / S B / S sh 

Sommergoldhähn-

chen 
- b - - N / B W / G F sh 

Tannenmeise - b - - N / -  W / G H sh 

Wintergoldhähnchen - b - - N / B W / G F sh 

Mögliche weitere Nahrungsgäste 

Buntspecht - b - - N / - W / G / S H h 

Eichelhäher - b - - N / - W / S F h 

Elster* - b - - N / B W / G / S F h 

Mäusebussard - s V - N / - W / G G h 

Rabenkrähe* - b - - N / - W / G / S F h 

Schwanzmeise - B - - N / - W / G / S F h 
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4.2 Säugetiere 

Die unter der Gruppe der Säugetiere aufgezählten Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie Biber, Feldhamster, 

Wildkatze, Luchs oder Wolf sind aufgrund ihrer bekannten Verbreitung, der Siedlungsnähe und der nicht 

vorhandenen Habitatqualität und Struktur aus dem worst-case-Szenario und der Artenschutzprüfung 

auszuschließen. 

4.2.1 Fledermäuse 

4.2.1.1 Nahrungshabitate und Leitstrukturen 

Fledermäuse jagen häufig entlang von Gehölzrändern, da sie sich an diesen Vertikalstrukturen orientieren. 

Waldränder stellen häufig Leitstrukturen dar, entlang derer sich die Fledermäuse von ihren Quartieren zu den 

Nahrungshabitaten hin bewegen. Die auf dem Plangebiet stehenden Gehölze und Gebüsche stellen zusammen 

mit dem Waldrand des Stadtwaldes ein mögliches Nahrungshabitat für Wald- und Siedlungsbewohnende 

Fledermausarten dar.  

4.2.1.2 Fledermausquartiere 

Auf der Untersuchungsfläche stehen keine sogenannten Habitatbäume mit geeigneten Strukturen wie 

Baumhöhlen, die von Fledermäusen als Quartiere genutzt werden können. Obwohl aufgrund ihrer Größe und 

Alter einige potenziell schutzwürdigen Bäume auf der Fläche stehen, weisen sie keine relevanten Baumhöhlen 

auf und somit auch keine Möglichkeit für bedeutende Quartiere (Sommer wie Winter) waldlebender 

Fledermausarten. Wenige Rindentaschen und Baumspalten dieser Bäume könnten einzelne 

Sommertagesquartiere spaltenbewohnender Fledermausarten beispielsweise der Gattung Pipistrellus (z.B. 

Rauhaut- /Weißrandfledermäuse), oder auch weitere Arten wie Bart-, Brandt-, Fransen-, Nymphen- und 

Wasserfledermaus sein. 

 

Abbildung 3: Darstellung der potenziellen derzeitigen Fledermaushauptflugroute (blau gestrichelt) und mut-

maßlicher Flugroutenverlauf (rote Linie) nach Eingriff.  Luftbild Quelle: Kartenhintergrund Amtliche Geoba-

sisdaten© LGL Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg 2020, unmaßstäb-

lich. 
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Bewertung: Das Gebiet, welches sich auf einer potenziellen Hauptflugroute der Fledermäuse befindet, hat als 

ein Teil der Route eine große potenzielle Bedeutung als Nahrungshabitat und Leitstruktur zwischen 

Lebensstätten und Nahrungshabitat für die hier vorkommenden Fledermausarten. Dem Plangebiet kommt 

daher eine lokal hohe Bedeutung (KAULE 6, Bewertungsmatrix) zu.  

Tabelle 2: Potenziell im Baubereich und näherem Plangebiet vorkommende Fledermausarten. 

Nr. Deutscher Artname Wissenschaftlicher Art-

name 

RL BW 1) 

(2003) 

RL D 2) 

(BfN 2020) 

Anhang 

der FFH-

RL 

1 Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 2 2 II / IV 

2 Braunes Langohr Plecotus auritus 3 3 IV 

3 Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 2 3 IV 

4 Fransenfledermaus Myotis nattereri 2 * IV 

5 Graues Langohr Plecotus austriacus 1 1 IV 

6 Brandtfledermaus Myotis brandtii 1 * IV 

7 Großer Abendsegler Nyctalus noctula i V IV 

8 Großes Mausohr Myotis myotis  2 * II / IV 

9 Kleinabendsegler Nyctalus leisleri 2 D IV 

10 Bartfledermaus Myotis mystacinus 3 * IV 

11 Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 1 2 II / IV 

12 Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus G * IV 

13 Nymphenfledermaus Myotis alcathoe o. E. 1 IV 

14 Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii i * IV 

15 Wasserfledermaus Myotis daubentonii 3 * IV 

16 Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii D * IV 

17 Wimperfledermaus Myotis emarginatus R 2 II / IV 

18 Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus i D IV 

19 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 * IV 

 

Legende 

1) Schutzstatus: 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = 

gefährdet, R = extrem seltene Art und Art mit geogr. Restriktion, i = gefährdete wandernde Tierart, G = Ge-

fährdung anzunehmen, aber Status unbekannt,  V = Arten der Vorwarnliste, D = Daten unzureichend 

2) Schutzstatus: 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = 

gefährdet, G =Gefährdung unbekannten Ausmaßes, R = extrem selten, V = Vorwarnliste, * = ungefährdet, D 

= Daten unzureichend 

Hinweis: Arten mit erhöhtem Handlungsbedarf sind farbig hinterlegt 

1Braun, M. & Dieterlen, F. (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs. - Verlag Eugen Ulmer.  

2Meinig, H.; Boye, P.; Dähne, M.; Hutterer, R. & Lang, J. (2020): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säuge-

tiere (Mammalia) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (2): 73 S.  
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4.2.2 Haselmaus 

Das Verbreitungsgebiet der nach FFH-Richtlinie Anhang IV streng geschützten Haselmaus (Muscardinus 

avellanarius) hat seinen Verbreitungsschwerpunkt in Süddeutschland. Da zahlreiche Gebüsche bestehend aus 

Hasel- und Beerensträucher im Plangebiet vorkommen, ist mit der Haselmaus grundsätzlich zu rechnen. Für 

den Winterschlaf legen sich Haselmäuse in die dichtgewebten Nester in der Laubstreu am Boden (JUŠKAITIS 

und BÜCHNER 2010) oder in frostfreien Bereichen in Baumhöhlen und Vogelnistkästen. Zwar wurden auch hier 

keine näheren Untersuchungen dieser streng geschützten Art gemacht, für eine Potenzialeinschätzung ist 

aber davon auszugehen, dass aufgrund der wertgebenden Gebüschstrukturen und Gehölze ein Vorkommen 

der Haselmaus im Plangebiet generell nicht auszuschließen ist. Insgesamt sind ca. 1.500m2 der Fläche 

potenziell als Habitat für die Haselmaus geeignet (s.Abbildung 8). 

Bewertung: Das Gebiet hat aufgrund des Vorkommens von Gebüschen mit Hasel und Beerensträuchern eine 

potenziell lokale Bedeutung für die Haselmaus (KAULE 5, Bewertungsmatrix). 

 

Abbildung 4: Darstellung der potenziellen Flächen (ca. 1500 m²) mit Vorkommen der Haselmaus (blau). 

Luftbild Quelle: Kartenhintergrund Amtliche Geobasisdaten© LGL Landesamt für Geoinformation und Land-

entwicklung Baden-Württemberg 2020, unmaßstäblich. 

ca. 1500 

m²  
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4.3 Reptilien 

Eine Abfrage der landesweiten Artkartierung (LAK, Abfrage 01.12.2020) für das Plangebiet ergab, dass das 

Plangebiet sich im Verbreitungsgebiet der streng geschützten Arten Schlingnatter und Zauneidechse befindet. 

Das Untersuchungsgebiet „Unter Jennung III“ weist für die thermophilen Arten wie Schlingnatter und 

Zauneidechse, wenn auch auf kleiner Fläche, geeignete Strukturen auf, so dass ein Vorkommen dieser 

Reptilienarten grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden kann.  

4.3.1 Zauneidechse 

Die Zauneidechse ist in offenen, besonnten und wärmebegünstigten Habitaten wie Ruderalflächen (Brachen, 

Böschungen, Bahndämmen, Aufschüttungen) sowie Waldrändern, Heideflächen, Magerrasen und extensiv 

genutzten Grünlandflächen mit ausreichend großem Nahrungsangebot an Wirbellosen, anzutreffen. Für die 

Eiablage benötigt sie grabfähigen Boden, offene Sonnenplätze sowie schattige Versteckmöglichkeiten für die 

Thermoregulation und Überwinterung. Zauneidechsenhabitate weisen unterschiedlich hohe Vegetation mit 

einer weitgehend geschlossenen Krautschicht und mosaikartig verstreuten Freiflächen auf. Typisch sind 

vereinzelte Gehölze, Eiablageplätze sind besonnte oder spärlich bewachsene Sandstellen mit lockerem Boden 

und angrenzender Deckung. Das Plangebiet stellt mit seiner nach Nord-Westen ausgerichteten Hanglage, 

seinen offenen Ruderalflächen und steinigen Bodenstellen, einen möglichen Zauneidechsenlebensraum dar. 

4.3.2 Schlingnatter 

Schlingnattern besiedeln trocken-warme, kleinräumig gegliederte Lebensräume, die sowohl offene, oft 

steinige Elemente (Felsen, Steinhaufen/-mauern), liegendes Totholz als auch niedrigen Bewuchs im Wechsel 

mit Rohbodenflächen, aber auch Gebüsche oder lichten Wald aufweisen. Zu ihrer Nahrung zählen u.a. 

Eidechsen und Blindschleichen, Mäuse und nestjunge Vögel. Im Plangebiet befinden sich für die Schlingnatter 

relevante kleinräumig gegliederte Lebensräume auf Flächen mit offener Vegetation, Steinhaufen und 

Gebüschen. Eine Präsenz der Art wird jedoch aufgrund des sehr kleinflächigen potenziellen Habitats für sehr 

unwahrscheinlich eingestuft. 

Bewertung Reptilien: Aufgrund kleinräumiger Lebensraumstrukturen können Vorkommen beider 

Reptilienarten im Untersuchungsgebiet nicht ausgeschlossen werden. Das Gebiet hat damit eine potenziell 

lokale Bedeutung für Reptilien (KAULE 5, Bewertungsmatrix). 
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Abbildung 5: Darstellung der potenziellen Fläche (ca. 250 m²) mit Vorkommen der Reptilien  (gelb). Luftbild 

Quelle: Kartenhintergrund Amtliche Geobasisdaten© LGL Landesamt für Geoinformation und Landentwick-

lung Baden-Württemberg 2020. Unmaßstäblich. 

4.4 Sonstige Tierarten nach IV der FFH-Richtlinie oder naturschutzfachlich bemerkenswerte Tierarten 

Mit weiteren streng geschützten Tierarten (Säuger, Amphibien, Wirbellosen) ist nicht zu rechnen, da die 

standörtlich-strukturellen Gegebenheiten den Habitatansprüchen der in der Region vorkommenden Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie nicht entsprechen. Da die Futterpflanzen der Raupen des 

Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proseroina) Weidenröschen und Nachtkerzen im Gebiet nicht präsent 

sind, ist nicht von einer Präsenz dieser Art im Gebiet auszugehen. Gleiches gilt für den Spanische Flagge 

(Callimorpha quadripunctata), dessen Falter die Blüten des Wassersdosts (Eupatorium cannabinum) 

aufsuchen. 
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5. Artenschutzrechtliche Prüfung 

5.1 Rechtsgrundlage artenschutzrechtliche Prüfung 

Der § 44 BNatSchG unterscheidet zwischen "besonders geschützten Arten" (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) und 

"streng geschützten Arten" (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).  

Definition streng und besonders geschützte Arten 

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG wird wie folgt unterschieden: 

Die besonders geschützten Arten sind in Anhang A oder Anhang B der EG- Artenschutzverordnung 

(Verordnung (EG) Nr. 338/971 des Rates vom 9. Dezember 1996) aufgelistet. Die Richtlinie setzt das 

Washingtoner Artenschutzübereinkommen aus dem Jahr 1973 um, welches der Überwachung und 

Reglementierung des internationalen Handels dient. Besonders geschützt sind auch die Arten, die im Anhang 

IV der FFH-Richtlinie, der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) und der Anlage 1 Spalte 2 der 

Bundesartenschutzverordnung aufgelistet sind. 

Die streng geschützten Arten sind als Teilmenge der besonders geschützten Arten folgenden Anhängen bzw. 

Anlagen zu entnehmen:  

• die Arten aus Anhang A der EG- Artenschutzverordnung,  

• die Arten aus Anhang IV der FFH-Richtlinie,  

• die Arten nach der Anlage 1 Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung.  

Nach der Wertung des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG kommt den europäischen Vogelarten in der Systematik 

noch eine gesonderte Stellung zu. Sie sind nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG lediglich besonders geschützte 

Arten, werden aber gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG den streng geschützten Arten gleichgestellt. Hierbei 

ist zu berücksichtigen, dass einige europäische Vogelarten z.B. schon durch den Anhang A der Verordnung 

(EG) Nr. 338/97 streng geschützte Arten sind. 

Artenschutzrechtliche Verbote 

Die artenschutzrechtlichen Verbote sind in § 44 BNatSchG festgelegt. Gemäß § 44 BNatSchG ist es verbo-

ten: 

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören (Tötungsverbot), 

2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 

erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation einer Art verschlechtert (Störungsverbot), 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

 

1 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des 

Handels (ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, L 298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 

26), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 318/2008 (ABl. L 95 vom 8.4.2008, S. 3) 
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4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

Ausnahmen von Verbotstatbeständen 

§ 44 Abs. 5 und Abs. 6 BNatSchG sieht hinsichtlich der Verbotstatbestände verschiedene Ausnahmen vor: 

Für nach § 15 BNatschG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben, die im Sinne des § 

18 Abs. 2 Satz 1 BauGB zulässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote.  

Für Tier- und Pflanzenarten aus Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, europäische Vogelarten oder solche 

Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufgeführt sind, ist ein Verstoß gegen 

das Verbot des Abs. 1 Nr. 3 unter folgender Voraussetzung nicht gegeben: 

Die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-stätten 

wird im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt. 

Soweit erforderlich, können auch zu diesem Zweck vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (so genannte CEF 

Maßnahmen engl. continued ecological functional) festgesetzt werden. Sind andere besonders geschützte 

Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen 

die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.  

Weitere Ausnahmen regelt der § 45 des BNatSchG. Die zuständige Behörde kann im Einzelfall im Interesse 

der öffentlichen Sicherheit Ausnahmen von den Verboten des § 44 BNatSchG zulassen. Eine Ausnahme kann 

jedoch nur unter folgenden Voraussetzungen zugelassen werden: 

• es sind keine zumutbaren Alternativen gegeben  

• der Erhaltungszustand der Populationen einer Art wird nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 

Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG weitergehende Anforderungen enthält. Hierbei sind Artikel 16 Abs. 

3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Abs. 2 der Richtlinie 79/409/EWG zu beachten.  

• das Vorhaben ist im überwiegenden öffentlichen Interesse, einschließlich solcher sozialer und wirt-

schaftlicher Art.  

Nach § 67 Abs. 2 BNatSchG ist eine Befreiung möglich, wenn die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall 

zu einer unzumutbaren Belastung führen würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und 

Landschaftspflege vereinbar ist. 
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5.2 Auswirkungen unter Berücksichtigung des Artenschutzes nach § 44 BNatSchG 

5.2.1 Auswirkungen auf Vögel 

Töten von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Bau- und anlagebedingte Wirkung: Verstöße gegen das Tötungsverbot können dadurch vermieden werden, 

dass die Bauarbeiten außerhalb der Vogelbrutzeit begonnen werden; die Bauarbeiten selbst sorgen im 

weiteren Verlauf für eine ausreichende Vergrämung, so dass Vögel während der Dauer der Bauzeit innerhalb 

des Baubereichs keine Bruten beginnen. Gehölze müssen außerhalb der Vogelbrutzeit innerhalb der 

gesetzlichen Fristen gerodet werden. 

Um Vogelschlag durch transparente und spiegelnde Glasscheiben zu vermeiden, sind Glasscheiben mit 

sichtbaren Markierungen und spiegelungsarme Scheiben, gemäß den Empfehlungen der Schweizer 

Vogelwarte an Gebäuden zu verwenden. 

Lärm– akustische und optische Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Baubedingte Wirkung: Trautner & Joos (2008) empfehlen, bei der artenschutzrechtlichen Prüfung bei "mäßig 

häufigen Arten mit hoher Stetigkeit bis sehr häufigen Arten sowie verbreiteten Arten mit hohem 

Raumanspruch…. regelhaft keine erhebliche Störung anzunehmen"; dies gilt "ggf. auch [für] Arten der 

Vorwarnliste". Da das Gebiet bereits heute intensiv durch den Menschen genutzt wird und entsprechende 

Vorbelastungen bestehen, kann konstatiert werden, dass Bauarbeiten häufig nicht mit Verstößen gegen das 

Störungsverbot in §44 BNatSchG, Abs. 1 Nr. 2 verbunden sind. Dies trifft jedoch nicht zu für das unmittelbare 

Umfeld von Horsten von Greifvögeln oder brütenden Eulen und Spechten. Im Plangebiet und dessen 

unmittelbaren Umfeld sind diese störungsempfindlichen Arten jedoch nicht präsent. 

Es ist nicht zu erwarten, dass die Vögel in der Umgebung des Plangebietes durch die Rodungsarbeiten oder 

späteren Baulärm erheblich beeinträchtigt / gestört werden. Der Baustellenbetrieb stellt eine temporäre 

Störung dar. Störungen durch den Baubetrieb sind zudem zeitlich begrenzt und wirken nicht nachhaltig. 

Flächeninanspruchnahme und Zerstörung von Fortpflanzungshabitaten und Ruhestätten  

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Bau- und anlagebedingte Wirkung: Im Zug einer geplanten Baumaßnahme ist davon auszugehen, dass 

Gehölze bis auf wenige Einzelgehölze (z.B. die große Weidbuche) vollständig verloren gehen. Einige wenige 

Altbäume (s. Abbildung 6) bleiben als potenzielle Nahrungshabitate und zukünftige Höhlenbäume erhalten 

und müssen während der Bauphasen vor allem im Wurzelbereich geschützt werden (s. Anhang Kap. 10.2). 

Damit entfallen Fortpflanzungs- und Ruhestätten von häufigen Vogelarten wie z.B. Amsel, Buchfink, 

Goldammer und Rotkelchen. Goldammer und Grauschnäpper gehören zu den 40 häufigsten Brutvogelarten 

Baden-Württembergs (gemäß Bauer et al. 2016). Aufgrund des geringen Umfangs des Eingriffs ist es jedoch 

nicht zu erwarten, dass Reviere dieser Arten verloren gehen, das Habitat verbleibt. Die Goldammer als 

Bodenbrüter profitierten vermutlich von den Maßnahmen für die Haselmaus. Aus Erfahrung werden sog. 

Halbhöhlenkästen, die als mögliche Verminderungsmaßnahme in Erwägung gezogen werden können, nur 

selten von dieser Art angenommen. Der Grauschnäpper kann das Plangebiet und nähere Umgebung bei 

entsprechender Durchgrünung ggf. zumindest teilweise weiter als Lebensraum nutzen. 
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Abbildung 6: Planbereich mit Altbaumbestand 2021= blaue Punkte und Baumbestand 2020 : roter Rand = 

sehr erhaltungswürdig, gelb = erhaltungswürdig, grün = erhaltensfähig und schwarz = nicht erhaltensfä-

hig.  

Zerstörung von bedeutsamen Nahrungshabitaten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Bau- und anlagebedingte Wirkung: Es ist anzunehmen, dass die Gehölze von einigen Vogelarten zur 

Nahrungssuche genutzt werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass der Verlust des Nahrungshabitats 

die Aufgabe von Revieren der Nahrungsgäste zur Folge hat, da in der Umgebung noch genügend geeignete 

Flächen zur Verfügung stehen. 

5.2.2 Auswirkungen auf Säugetiere (Fledermäuse und Haselmaus) 

5.2.2.1 Auswirkungen auf Fledermäuse 

Töten von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Baubedingte Wirkung: Baumfällungen erfolgen während der gesetzlichen Fristen. Fledermausquartiere 

insbesondere potenzielle Winterquartiere wurden im Planungsgebiet nicht nachgewiesen, weswegen mit der 

Tötung von Tieren bei Rodungsarbeiten nicht zu rechnen ist. Eine Sichtprüfung hat bisher keine Hinweise auf 

tatsächliche Höhlen ergeben. Sollten dennoch unerwartet bei den Fällarbeiten Fledermäuse angetroffen 

werden, sind diese vor weiteren Gefährdungen geschützt unterzubringen und baldmöglich einem Vertreter 

der AG Fledermausschutz Baden-Württemberg oder einer anderen von den Naturschutzbehörden benannten 

Person zu übergeben. 

Optische Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Viele Fledermausarten werden durch Insekten an Leuchtkörpern im Außenbereich angelockt. Typische Arten, 

die man an Straßenbeleuchtungen beobachten kann, sind die Zwergfledermaus und die Breitflügelfledermaus. 

Andere Arten insbesondere aus der Gattung Myotis (z.B. Großes Mausohr, Bechsteinfledermaus) und Plecotus 

(Langohren) gelten als lichtempfindlich, und meiden dagegen Lichtquellen (Straßenbeleuchtung, Fassaden-
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beleuchtungen, Fensterfronten nachts), da sie dunkle und geräuscharme Jagdgebiete bevorzugen. Der 

Waldrand am planungsbereichnahen Stadtwald wird mutmaßlich intensiv durch Fledermäuse genutzt und 

wird trotz der wenigen Straßenlaternen von Arten der Gattung Myotis frequentiert. Eine zusätzlich nächtliche 

Ausleuchtung des Waldsaums durch zusätzliches Streulicht an Fassaden oder neuen Straßen-laternen könnte 

sich ungünstig auf lichtmeidende Arten der Gattung Myotis, z. B. das Große Mausohr auswirken. Durch eine 

intensive Eingrünung würde ein möglichst dunkler Korridor entlang des Waldrandes („Fledermauskorridor“) 

erhalten bleiben. 

Auch indirekte Wirkungen durch Verlust von nachtaktiven Insekten an Lichtquellen können bedeutsam sein, 

da dadurch langfristig das Nahrungsangebot reduziert werden kann. Die unmittelbare Störung einer 

Wochenstube (Fortpflanzungsstätte) oder eines Winterquartiers durch Licht ist auszuschließen, da Quartiere 

im Planbereich nicht vorhanden sind. Da jedoch der Planbereich nahe dem Waldrand ist, ist eine Ausleuchtung 

dessen für lichtscheue Arten, die auf Ihrem nächtlichen Transferflug zwischen Quartieren und Jagdgebiet sich 

an der Waldkante orientieren, nicht unproblematisch. Deshalb sollte die Beleuchtung im ganzen Plangebiet 

auf das für die Sicherheit absolut notwendige Mindestmaß reduziert werden. Für die Außenbeleuchtung 

werden insektenschonende, sparsame Leuchtmittel (z. B. dimmbare, warmweiße LED-Leuchten, Licht-

temperatur ≤3000 K) verwendet. Die Leuchten sind so weit wie möglich eingekoffert. Der Lichtpunkt ist 

möglichst niedrig und befindet sich im Gehäuse, der Lichtstrahl wird auf die anzustrahlenden Objekte 

ausgerichtet. Streulicht ist so weit wie möglich zu vermeiden. Die Beleuchtungsintensität und –dauer sind 

soweit als für die Sicherheit möglich zu reduzieren.  

Flächeninanspruchnahme und Zerstörung von Fortpflanzungshabitaten und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) 

Baubedingte Wirkung: Hinweise auf bedeutende Fledermausquartiere in den Gehölzen des Plangebietes und 

dessen unmittelbarem Umfeld ergaben sich nicht. Kleinere Einzelquartiere in Rindentaschen können jedoch 

während der Sommermonate von Fledermäusen genutzt werden und würden bei den Rodungsarbeiten 

unwiederbringlich verloren gehen. Insbesondere waldlebende Fledermausarten wechseln alle zwei bis drei 

Tage ihr Quartier wofür sie ein relativ großes Angebot an Baumquartieren benötigen. Um den Verlust von 

Ruhestätten in Form von Fledermausquartieren auszugleichen sind CEF-Maßnahmen zwingend notwendig. 

Zur Kompensation müssen 10 Ersatzquartiere (Fledermausflachkästen 1FF) vor den Gehölzrodungen im 

angrenzenden Stadtwald (s. Abbildung 7) unter artenschutzfachlicher Anleitung angebracht werden. 
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Barrierewirkung, Zerschneidung oder Zerstörung von bedeutsamen Jagdhabitaten und Leitstrukturen (§ 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Bau- und anlagebedingte Wirkungen: Das Plangebiet hat eine potenzielle Bedeutung als Nahrungshabitat. 

Der Verlust dieses Nahrungshabitats ist jedoch nicht so gravierend, dass dies für die lokalen Populationen der 

dort jagenden Fledermäuse sich erheblich auswirken würde. Auf der Fläche selber befinden sich derzeit keine 

für Fledermäuse besonders wertgebenden Strukturen. Durch Gehölzneupflanzungen und die Waldrand-

umgestaltung (siehe Kapitel 6) wird der Verlust des Nahrungshabitats durch Blütensträucher, die Nahrung für 

zahlreiche Insekten bieten wieder aufgewertet. Die Bedeutung als Leitstruktur wird nicht infrage gestellt da 

der bestehende Waldrand erhalten bleibt. 

 

Abbildung 7: Planbereich und umliegende Waldflächen zur Anbringung der 10 Fledermausersatzquartiere 

und 15 Haselmauskästen. Orange = Haselmauskästen, grün = Fledermauskästen. 

Zusammenfassende Bewertung: 

Für Fledermäuse besteht für das Plangebiet nur ein mittleres Konfliktpotenzial. Es sind bis auf potenziell 

nutzbare Sommerquartiere keine Lebens- oder Ruhestättenverluste zu erwarten. Die Waldkante als wichtiges 

Nahrungshabitat und Leitstruktur zwischen Quartieren und dem Jagdgebiet bleibt für alle nachgewiesenen 

Fledermausarten, insbesondere für die stark strukturgebundenen Arten (wie die Myotis-Arten), die auf sichere 

lichtfreie Flugkorridore angewiesen sind, erhalten.  

Es ist davon auszugehen, dass wenn die oben beschriebenen Minimierungsmaßnahmen der Beleuchtung 

umgesetzt werden, keine relevante Beeinträchtigung der lokal jagenden Fledermäuse eintreten wird und in 

einem solchen Falle kein weiterer Abklärungsbedarf besteht. 
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5.2.2.2 Auswirkungen auf die Haselmaus 

Töten von Tieren (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Baubedingte Wirkungen: Zur Vermeidung der Tötung der Haselmaus im Zuge der Baufeldfreimachung müssen 

die Arbeiten auf Zeiträume eingegrenzt werden, in denen keine oder zumindest so wenig wie möglich Tiere 

zu Schaden kommen können. Damit keine zurzeit sich im Winterschlaf befindenden Haselmäuse im Zuge der 

Baufeldfreimachung getötet werden, muss ein manueller Rückschnitt der Gehölze außerhalb deren 

Aktivitätsphase geschehen - dadurch grenzt sich der entsprechende Zeitraum auf Januar und Februar ein. Der 

manuelle Rückschnitt sollte möglichst schonend geschehen, ohne dass die Gehölzbestände mit Maschinen 

befahren werden, damit die in Bodennestern überwinternden Haselmäuse durch ein Befahren der Fläche nicht 

getötet werden. Unter fachlicher Anleitung können ein bis zwei Rückegassen befahren werden. Baumstümpfe 

gefällter Bäume sollen bis einschließlich Mitte April bis auf 50 cm stehen gelassen werden. Die Rodung der 

Baumstümpfe kann frühestens Mitte April erfolgen. Dadurch kann gewährleistet werden, dass die ggf. hier 

überwinternden Haselmäuse im Frühjahr die Fläche verlassen (da diese dann nicht mehr attraktiv für sie ist) 

und auch nicht mehr zurückkehren. 

Störungen von Haselmäusen durch Lärm und Licht (§ 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG) 

Betriebsbedingte / baubedingte Wirkungen: Es wird eingeschätzt, dass der Baubetrieb für die nachtaktive 

Haselmaus ohne Folgen bleibt. Die Haselmaus ist gegenüber Licht (Baustellenbeleuchtung, eventuelle 

nächtliche Beleuchtung) nicht empfindlich. So berichten bereits JUŠKAITIS & BÜCHNER (2010) von Haselmäusen 

nicht nur am Rand, sondern auch innerhalb von menschlichen Siedlungen. Haselmäuse entlang von Straßen 

sind schon länger bekannt. Im Zuge des FFH-Monitorings in Hessen wurden dann im Jahr 2010 Nester 

unmittelbar an einem Autobahnkreuz gemeldet; sie besiedelt dort durchgehende Begleitgehölze entlang der 

Fahrbahnen sowie flächige Gehölzbestände in den Auffahrtsschleifen. Untersuchungen (SCHULZ et al. 2012) 

belegen inzwischen regelmäßige Vorkommen der Haselmaus in Gehölzen entlang von Straßen einschließlich 

Autobahnen, sofern diese zumindest teilweise an größere Wälder anschließen, obwohl hier erhebliche 

Störungen durch Licht, Lärm, Emissionen und Luftwirbel vorhanden sind. In England wurden sogar 

Haselmausvorkommen im Mittelstreifen von Autobahnen (CHANIN & GUBERT 2012) gefunden.  

Barrierewirkung, Zerschneidung oder Zerstörung von bedeutsamen Nahrungshabitaten (§ 44 Abs.1 Nr.3 

BNatSchG) 

Anlagebedingte Wirkungen: Am Stadtwald erfolgen als Ausgleich Niederwaldgehölzpflanzungen (Waldrand-

vorpflanzung) im Umfang von ca. 1500 m² (s. Abbildung 8). Eine Barrierewirkung ist nicht zu erwarten, 

vielmehr ist davon auszugehen, dass mittelfristig Lebensstätten der Haselmaus neu entstehen und vernetzt 

werden. 

Flächeninanspruchnahme und Zerstörung von Fortpflanzungshabitaten und Ruhestätten  

(§ 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG) 

Anlagebedingte Wirkungen: Haselmäuse sind normalerweise sehr ortstreu und weisen mit ca. 0,14-0,8 ha 

(Weibchen) bzw. 0,45-1 ha (Männchen) einen relativ kleinen Aktionsraum auf (JENRICH et al. 2010). Die 

Popultionsdichte der Haselmaus wird auf 1-10 Individuen pro Hektar geschätzt (JUŠKAITIS & BÜCHNER 2010). 

Durch den Wegfall von Gehölzen im Plangebiet entsteht ein vorübergehender nicht unerheblicher Verlust 

von etwa 1.500 m² Habitatfläche der Haselmaus durch Gehölzrodungen. Um den Verlust der Fortpflanzungs- 

und Ruhestätte zu kompensieren soll ein vorgezogener Ausgleich im nahen Stadtwald am Ostrand des 

Plangebietes geschaffen werden. Auf der Ausgleichswaldfläche soll auf gleicher Fläche ein Niederwald mit 

Hasel- und Beerensträuchern am Rand des Stadtwaldes (30 x 55 m) ostwärts entlang des Flurstücks 5093) 

entstehen. Folgendes Vorgehen ist vorgesehen: 
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➢ Entnahme der großen Bäume (Fichten, tw. Buchen) in einem 30 m Streifen.  Die Buchen können 

teilweise stehen bleiben 

➢ Die Entnahme der Groß- Bäume (ca. 10-20 Stk.) muss so erfolgen, dass die Haselsträucher im Unter-

wuchs möglichst geschont werden.  

➢ Nach Entnahme des Holzes wäre zu prüfen in welchem Umfang noch Buchenjungwuchs zu entfer-

nen wäre, um die Hasel zu fördern. Ziel ist ein dauerhaft strauchreicher Bestand mit Hasel- und 

Beerensträuchern, der nicht langfristig durch Buchen u.a Waldbäume überwachsen und ausgedun-

kelt wird. 

➢ Im Frühjahr müssen in Lücken zweijährige Hasel (Coryllus avellana) und Beerensträucher (Prunus 

spinosa, Viburnum lantana, Viburnum opulus, Pyrus communis, Malus sylvestris, Rhamnus cathar-

tica) gepflanzt werden. 

Der Baumbestand auf dem Flurstück Nr. 5090 zwischen Planbereich und Stadtwald bleibt weitgehend 

erhalten. Im Zuge der Durchforstung sollen lediglich einige Fichten entzogen werden. Aufgrund dessen, dass 

die CEF-Maßnahmen grundsätzlich zum Zeitpunkt des Eingriffs wirken müssen, müssen in Folge dessen auch 

hier auf einer derzeit mit Fichten bestockten Teilfläche zumindest zweijährige Haselnuss- und 

Beerensträucher nachgepflanzt werden, damit die vergrämten Tiere nach der Winterruhe direkt in die 

aufgewerteten Habitate flüchten können. Das Quartierangebot wird durch das Anbringen von Nisthilfen (15 

Nistkästen) im anstockenden Stadtwald (s. Abbildung 7) maßgeblich erweitert. Die Kästen sind dauerhaft zu 

erhalten und müssen jährlich bei Fremdnutzung kontrolliert und geleert werden. Durch die geplante 

Waldrandaufwertung, als zwingend durchzuführende vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-

Maßnahme), kommt es zu keiner für die lokale Haselmauspopulation erheblichen Zerstörung von 

Fortpflanzungshabitaten und Ruhestätten (§ 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG). 

Bewertung: Zusammenfassend ist festzustellen, dass für das Plangebiet ein potenziell hohes Konfliktpotenzial 

für Haselmäuse besteht. Es ist dennoch davon auszugehen, dass das Vorhaben unter Berücksichtigung 

erforderlicher Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen (Berücksichtigung geeigneter Rodungszeiten, schonender 

Rodung und Waldrandumgestaltung) realisierbar sein wird. 

5.2.3 Auswirkungen auf Reptilien (Schlingnatter und Zauneidechse) 

Töten von Tieren (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Das Töten von Reptilien wird durch das gezielte Vergrämen und Umsiedeln in zuvor angelegte Ersatzhabitate 

vermieden (s. Kapitel 6) 

Die Flächeninanspruchnahme und Zerstörung von Fortpflanzungshabitaten und Ruhestätten (§ 44 Abs.1 Nr.3 

BNatSchG) 

Die potenziellen Lebensstätten der Zauneidechse umfassen neben den Flächen im Untersuchungsraum auch 

Lebensstätten am östlich fortlaufenden Waldrand des Plangebietes. Durch die vorgezogene 

Waldrandumgestaltung (CEF-Maßnahmen Haselmaus) bei nachgewiesenen Reptilienvorkommen können 

Ersatzhabitate am Waldrand geschaffen werden. Dazu wird ein ca. 8 m breiter Streifen mit fünf Totholz- und 

Steinhaufen und Sandlinsen zwischen Weg und Haselmausersatzhabitat angelegt und durch 

Pflegemaßnahmen offengehalten. Somit können am Rand des künftigen Baugebietes Fortpflanzungs-, und 

Ruhestätten der Reptilien geschaffen werden. Innerhalb des Vorhabensbereiches ist zu erwarten, dass die 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte vollständig verloren geht. Eine Erhaltung von Teilbereichen innerhalb des 

Vorhabensbereiches ist bei der vorliegenden Planung nicht realistisch. Die Schaffung von räumlich nahen 

Ersatzhabitaten ist möglich und muss vorgezogen umgesetzt werden (CEF Maßnahme). Die 

Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG (1) und (3) können durch diese vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
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vermieden werden. Diese Maßnahmen kommen auch anderen Wirbeltieren, wie den Waldeidechsen, und 

Wirbellosen zu Gute. 

5.2.4 Auswirkungen auf sonstige streng geschützte Tierarten 

Erhebliche Beeinträchtigungen sonstiger streng geschützter Arten (z.B. Amphibien, wirbellose Tiere) sind nicht 

zu erwarten, da der Eingriffsbereich nicht ihrem Lebensraum entspricht. 

6. Vorschläge für Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen, Ersatz-

maßnahmen 

Um erhebliche Beeinträchtigungen von Vogelarten zu vermeiden müssen folgende Maßnahmen verbindlich 

festgesetzt und später umgesetzt werden: 

➢ Fällung von Bäumen außerhalb der Vogelbrutzeit (Fällung nur von 01. Oktober bis 29. Februar 

möglich) 

➢ Maßnahmen zur Vermeidung des Vogelschlags an Gebäudefassaden 

Um erhebliche Beeinträchtigungen von Fledermäusen zu vermeiden müssen folgende Maßnahmen 

verbindlich festgesetzt und später umgesetzt werden: 

➢ Die Beleuchtung muss im ganzen Plangebiet auf das für die Sicherheit absolut notwendige Min-

destmaß reduziert werden. Für die Außenbeleuchtung sind insektenschonende, sparsame Leucht-

mittel (z.B. dimmbare, warmweiße LED-Leuchten, Lichttemperatur < 3000 K) zu verwenden, die 

vollständig eingekoffert sind. Der Lichtpunkt ist möglichst niedrig und befindet sich im Gehäuse, 

der Lichtstrahl ist auf die zu beleuchtenden Objekte auszurichten. Streulicht ist zu vermeiden. Die 

Beleuchtungsintensität und –dauer sind soweit als für die Sicherheit möglich zu reduzieren. Wo 

möglich sind Bewegungsmelder zu verwenden 

➢ Rodung der Gehölze während der Wintermonate (01. November bis 29. Februar) 

➢ Sollten unerwartet bei den Fällarbeiten Fledermäuse angetroffen werden, sind diese vor weiteren 

Gefährdungen geschützt unterzubringen und baldmöglich einem Vertreter der AG Fledermaus-

schutz Baden-Württemberg oder einer anderen von den Naturschutzbehörden benannten Person 

zu übergeben 

➢ Anbringung von 10 spaltenförmigen Fledermauskästen (z.B. Fa. Schwegler Typ 1FF) zur Unterstüt-

zung spaltenbewohnender Fledermäuse – bereits durchgeführt (Kontrolle 20.10.2021). 

➢ Erhalt und Schutz der Altbäume (s. Abbildung 6 und Anhang Kap. 10.2) 

Folgende Maßnahmen müssen vorgezogen umgesetzt werden (CEF Maßnahme), um erhebliche 

Beeinträchtigungen der nach Anhang IV geschützten Haselmaus zu vermeiden: 

• Waldumwandlung (mind. 1500 m²) in Haselniederwald mit vorgelagerten Beerensträuchern (Prunus 
spinosa, Viburnum lantana, Viburnum opulus, Pyrus communis, Malus sylvestris, Rhamnus cathar-

tica) und Hasel im Unterwuchs – bereits durchgeführt. 

• Pflanzung weiterer Haselsträucher auf dem Flurstück Nr. 5090 (Bereits erfolgt 2021) – bereits 

durchgeführt. 

• Schaffen von standörtlichen Ruhestätten im Ersatzhabitat durch das Anbringen mit anschließender 

jährlicher Kontrolle von 15 dauerhaften Nistkästen unter fachlicher Anleitung (bereits erfolgt, s. 

Anhang) – bereits durchgeführt (Kontrolle 20.10.2021). 



 

365° freiraum + umwelt Stand 15.11.2021 Seite 23 von 32 

Tuttlinger Wohnbau GmbH Artenschutzrechtliche Prüfung (worst-case Betrachtung) 

Bebauungsplan „Unter Jennung III“ 

• Schonender manueller Gehölzrückschnitt der Gebüsche und Bäume in den Wintermonaten (Januar 

- Februar) ohne schwere Last. Dabei sollen Baumstümpfe gefällter Bäume zunächst bis auf 50 cm 

stehen gelassen werden – bereits durchgeführt. 

• Befahren der Fläche auf max. zwei Rückegassen, Bodenabtrag im Bereich der Gehölzrodungsflächen 

zusammen mit der Rodung stehengelassener Baumstümpfe erst ab Mitte April. 

 

 

Abbildung 8: Planungsskizze mit Flächen für Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) für die Haselmaus 

(grün), entfallene Flächen (blau). Luftbild Quelle: Kartenhintergrund Amtliche Geobasisdaten© LGL Landes-

amt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg 2020. Unmaßstäblich. 

Am 31.05. und 11.08.2021 erfolgten weitere Begehungen auf den pot. Reptilienhabitatflächen im Planbe-

reich. Dabei wurden keine Zauneidechsen oder Schlingnattern oder sonstige besonders geschützte Repti-

lienarten aufgefunden, womit die unter dem worst-case Szenario in Kap.4.6.3 aufgeführten CEF-Maßnah-

men entfallen. 

7. Zusammenfassung der artenschutzrechtlichen Prüfung 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass für die untersuchten Artengruppen Vögel, Fledermäuse, Haselmaus, 

Zauneidechse und Schlingnatter sowie für sonstige streng geschützte Arten erhebliche Beeinträchtigungen 

durch die geplante Neubausiedlung unter Berücksichtigung der in Kapitel 6 aufgeführten Vermeidungs-, 

Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen ausgeschlossen werden können. 

30 m 

10 m 

Ca. 1500m²  

30 m 
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8. Risikomanagement 

Durch die vorgeschlagenen zielführenden Maßnahmen besteht im Hinblick auf die Annahme der Ersatz-

quartiere ein geringes Risiko der Prognoseunsicherheit. Damit alle Maßnahmen zielführend umgesetzt wer-

den und ein möglicher Anpassungsbedarf der Maßnahmen zeitnah erkannt wird, so dass geeignete Nach-

besserungsmaßnahmen ergriffen werden können, sind die Maßnahmen mit einem Risikomanagement zu 

begleiten. 

8.1 Umweltbaubegleitung 

Im Rahmen einer „Umweltbaubegleitung“ ist die grundsätzliche Durchführung der Vermeidungsmaßnahmen 

und die Ausführung der CEF-Maßnahmen zu überwachen. Die Aufgaben umfassen im Einzelnen: 

• die Koordination der notwendigen Arbeiten zeitlich und inhaltlich mit den Anforderungen an den 

Artenschutz und die Erarbeitung eines Fristenplans, 

• die Kontrolle der rechtzeitigen und fachgerechten Einhaltung/Durchführung/Umsetzung der festge-

setzten Vermeidungsmaßnahmen und der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene 

Haselmaus und Fledermausarten 

• die fachgerechte Durchführung der Anbringung von Ersatzquartieren für Haselmäuse und Fleder-

mausarten 

• die artenschutzfachliche Berichterstattung (mit Fotodokumentation) über die Arbeiten nach Been-

digung der Bauarbeiten 

8.2 Funktionskontrollen  

Auf Grund der bestehenden Prognoseunsicherheiten ist neben der zeitgleich zu den Bauarbeiten durch-

zuführenden Umweltbaubegleitung auch die Durchführung von „Funktionskontrollen“ im weiteren Sinne 

erforderlich: 

• Prüfung auf Besiedlung der künstlichen Quartiere von Fledermäusen (Wirksamkeit der Ausgleichs-

maßnahmen) durch Kontrollen in den Jahren 1 bis 5 nach dem Umsetzen der Maßnahme (Erfassung 

in der Wochenstubenzeit). Bei festgestellten Defiziten sind die Ersatzquartierkästen umzuhängen 

/zusätzliche Ersatzquartiere anzubringen. 

• Prüfung auf Besiedlung der künstlichen Nisthilfen von Haselmäusen (Wirksamkeit der Ausgleichs-

maßnahmen) durch Kontrollen in den Jahren 1 bis 5 nach dem Umsetzen der Maßnahme (Erfassung 

in der Wochenstubenzeit). Bei festgestellten Defiziten sind die Ersatzquartierkästen umzuhängen 

/zusätzliche Ersatzquartiere anzubringen. 

• Monitoring der flächenhaften Habitatstrukturen (Wirksamkeit der Ausgleichsmaßnahmen) durch 

Kontrollen in den Jahren 2, 3 und 5 nach den Pflanzungen. Bei festgestellten Defiziten sind Nach-

pflanzungen durchzuführen. 

8.3 Vorabbegehungen zum Nachweis vorkommender streng geschützter Arten 

Für einen Nachweis der im Plangebiet vorkommenden Reptilienarten sind ab April 2021 bei geeigneter 

Witterungen Begehungen zum Nachweis vorgesehen (bereits erfolgt am 31.05. und 11.08.2021). Der 

Untersuchungsumfang ist noch mit der zuständigen Behörde abzustimme. 

Sollten in diesem Zeitraum keine Reptilien nachgewiesen werden, entfallen die vorgeschlagenen CEF-

Maßnahmen.  
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10. Anhang 

10.1 Bewertungsmatrix 

Fünfstufige Bewertungsmatrix zur Bewertung von Flächen auf Basis von Tierarten-Vorkommen entwickelt 

aus dem 9-stufigen Bewertungsschema von KAULE (1991) in seiner Abwandlung für Tiergruppen von RECK 

(1996). 

Anmerkung:  Bei Stufen 8 oder 9 bzw. Stufe 5 werden nur Bundes- bzw. Landeslisten herangezogen, bei 

den unteren Stufen auch die regionalen Roten Listen 

9-stufig 

(9) 

 

 

Gesamtstaatlich bedeutsame Flächen 

- Individuenreiches oder v.a. bei Wirbeltieren, regelmäßiges bzw. lange tradiertes Vorkommen 

einer bundesweit vom Aussterben bedrohten Art. (Bei Arten mit sehr großen Aktionsräumen 

bzw. Streifgebieten: Vorkommen der Art zur Fortpflanzungszeit sowie Vorhandensein der 

Fortpflanzungslebensräume und der essentiellen Nahrungsgebiete).  

- Vorkommen zahlreicher stark gefährdeter Arten, z. T. in überdurchschnittlicher Individuen-

dichte mit artenreicher Begleitfauna aus weiteren gefährdeten Arten.  

- Überwinterungs- oder Rastbiotope für vom Aussterben bedrohte oder stark gefährdete Arten, 

in denen diese in überdurchschnittlichen Individuenzahlen auftreten oder Kriterien nach der 

Ramsar-Konvention erfüllt sind. 

- Vorkommen einer bundesweit extrem seltenen Art, die historisch weit zurückreichend ± dau-

erhafte Vorkommen in Deutschland hat(te). Ausgenommen sind davon zwar regelmäßige, aber 

zugleich räumlich stark variierende Brutgäste.  

- Vorkommen zahlreicher Arten, die in Deutschland sehr selten sind. 

- Vorkommen von Arten oder Unterarten, für die Deutschland eine besondere Schutzverant-

wortung hat, z.B. zentraleuropäisch endemische Arten oder Arten, die ein europäisches 

Schwerpunktvorkommen in Deutschland haben und die stark gefährdet oder sehr selten sind.  

- Erfüllung des höchstmöglichen Erwartungswertes, d.h. nahezu vollständiges mögliches Arten-

inventar bzw. einzigartig gut ausgeprägte Biozönose für standortheimische Arten naturnaher 

Biotoptypen aus mehreren charakteristischen, eher artenreichen taxonomischen Gruppen. 

- Überdurchschnittlich große Vorkommen von Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie oder des 

Anhanges I der EG-Vogelschutzrichtlinie, die in Deutschland und im betreffenden Bundesland 

als gefährdet eingestuft sind, oder die in Deutschland selten sind.  

(8) 

 

Landesweit bedeutsame Flächen  

- Vorkommen einer landesweit vom Aussterben bedrohten Art 

-  Vorkommen einer bundesweit sehr seltenen oder landesweit extrem seltenen Art, die histo-

risch weit zurückreichend ± dauerhafte Vorkommen in Deutschland bzw. Baden-Württemberg 

hatte.  

- überdurchschnittlich individuenreiches oder v.a. bei Wirbeltieren, regelmäßiges bzw. lange 

tradiertes Vorkommen von i.d.R. mindestens zwei stark gefährdeten Arten. (Bei Arten mit sehr 

großen Aktions-räumen bzw. Streifgebieten: die Vorkommen zur Fortpflanzungszeit und die 

Fortpflanzungslebensräume sowie essentielle Nahrungs-gebiete). Bei Amphibien auch Groß-

populationen gefährdeter Arten. 

- Vorkommen mehrerer stark gefährdeter oder zahlreicher gefährdeter Arten in z.T. überdurch-

schnittlicher Individuendichte mit artenreicher, biotoptypischer Begleitfauna. Wichtige 
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9-stufig 

Überwinterungs- oder Rastbiotope von vom Aussterben bedrohten oder stark gefährdeten Ar-

ten, bzw. von gefährdeten Arten, wenn diese in überdurchschnittlichen Individuenzahlen auf-

treten.  

- Vorkommen zahlreicher Arten, die in Deutschland selten oder in Baden-Württemberg sehr 

selten sind.  

- Vorkommen von Arten bzw. Unterarten, für die der Bund oder das Land besondere Schutzver-

antwortung haben und die gefährdet oder selten sind bzw. stark überdurchschnittlich indivi-

duenreiche Vorkommen (Schwerpunktvorkommen) solcher Arten, unabhängig vom Gefähr-

dungsgrad.  

- Erfüllung des Erwartungswertes, d.h. eine nahezu vollständige Präsenz des möglichen Arten-

inventars bzw. eine einzigartig ausgeprägte Biozönose an standortheimischen Arten naturna-

her Biotoptypen. Als Referenz ist hierbei eines der 2 bedeutendsten Gebiete orientiert an gro-

ßen Naturräumen IV. Ordnung aus mehreren charakteristischen taxonomischen Gruppen oder 

bei nur einer (dann artenreichen) taxonomischen Gruppe, orientiert am Naturraum III. Ord-

nung hinzuzuziehen. 

- Vorkommen von Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie bzw. der EG-Vogelschutzrichtlinie 

Anhang I, die landesweit rückläufig oder selten sind, bzw. des Anhanges IV der FFH-Richtlinie, 

die gefährdet sind. 

 

 

(7) Regional bedeutsame Fläche  

Vorkommen einer stark gefährdeten Art.  

- Individuenreiches oder, v.a. bei Wirbeltieren, regelmäßiges bzw. lange tradiertes Vorkommen 

einer gefährdeten Art. (Bei Arten mit sehr großen Aktionsräumen bzw. Streifgebieten: die 

Vorkommen zur Fortpflanzungszeit und die Fortpflanzungslebensräume sowie essentielle 

Nahrungsgebiete). Bei Amphibien auch Großpopulationen rückläufiger Arten. 

- Vorkommen zahlreicher landesweit rückläufiger Arten, z.T. in überdurchschnittlicher Individu-

endichte mit artenreicher Begleitfauna. 

- Vorkommen einer bundesweit seltenen oder landesweit sehr seltenen bzw. regional extrem 

seltenen Art.  

- Vorkommen zahlreicher landesweit seltener Arten.  

- Individuenreiche Vorkommen von rückläufigen Arten, für die Baden-Württemberg eine be-

sondere Schutzverantwortung hat. Überdurchschnittlich hohe, lebensraumtypische Artenviel-

falt in naturnahen Biotopen. 

- Überdurchschnittlich individuenreiche Vorkommen von in Baden-Württemberg nicht gefähr-

deten und häufigen Arten des Anhanges II und IV der FFH-Richtlinie.  

- Hohe Zahl regional rückläufiger oder hohe Zahl regional sehr seltener Arten bzw. Vorkommen 

von Arten mit sehr hohem Biotopbindungsgrad und regional sehr wenigen Lebensräumen. 

Kriterien und Einstufung von Flächen in eine Wertstufe nach RECK (1996) 
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(6) 

 

Lokal bedeutsame, artenschutzrelevante Flächen: 

- Nur einzelne landesweit seltene oder gefährdete Arten, wobei die gefährdeten Arten in sehr 

geringer Individuendichte vorkommen oder der Bestand erkennbar instabil ist.  

- Vorkommen regional sehr seltener oder lokal extrem seltener Arten  

- regional durchschnittliche, biotoptypische Artenvielfalt wertbestimmender Taxazönosen  

- biotoptypische, in Baden-Württemberg noch weit verbreitete Arten mit lokal sehr wenig Aus-

weichlebensräumen  

- hohe allgemeine Artenvielfalt (lokaler Bezugsraum)  

(5) 

 

Verarmte, noch artenschutzrelevante Flächen:  

- Gefährdete Arten nur randlich einstrahlend, euryöke, eurytope und ubiquitäre Arten überwie-

gen deutlich,  

- unterdurchschnittliche Artenzahlen (verglichen mit lokalen Durchschnittswerten der bio-

toptypischen Zönosen),  

- geringe Individuendichte bzw. Fundhäufigkeit charakteristischer Arten.  

- Zumeist intensiv genutzte Lebensräume. 

-  

(4) 

 

Stark verarmte Flächen: 

Stark unterdurchschnittliche Artenzahlen, nahezu ausschließlich Vorkommen euryöker, eurytoper 

bzw. ubiquitärer Arten  

(3) 

 

 

Belastende oder extrem verarmte Flächen: 

- Tiervorkommen benachbarter Flächen durch Störung oder Emissionen belastend 

- deutliche Trennwirkung oder extreme Artenverarmung  

(2) 

 

Stark belastende Flächen: 

- Nachbarflächen stark beeinträchtigend oder hohe Trennwirkung; i.d.R. für höhere Tierarten 

kaum mehr besiedelbare Flächen, wobei z.B. Gebäudebrüter eine Ausnahme bilden können. 

(1) 

 

Sehr stark belastende Flächen: 

- Nachbarflächen sehr stark beeinträchtigend, extrem hohe Trennwirkung; i.d.R. für höhere 

Tierarten nicht besiedelbare Flächen. 
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10.2 Baumschutz auf Baustellen 
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10.3 Fotodokumentation 

 

Abbildung 9: Haselmauskasten H5, mit Laubnest. Haselmäuse aber auch andere Mausarten wie Gelbhals-

mäuse oder Waldmäuse nutzen solche Arten von Nestern. Foto 20.10.2021. 
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Abbildung 10: Haselmauskasten H3, mit Laubnest.  Haselmäuse aber auch andere Mausarten wie 

Gelbhalsmäuse oder Waldmäuse nutzen solche Arten von Nestern. Foto 20.10.2021. 

 

Abbildung 11: Fledermausspaltenquartier im Rahmen der CEF-Maßnahmen. Foto 20.10.2021. 
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Abbildung 12: Weidbuche als Teil der zu erhaltenen Altbäume in Unter Jennung III. Foto 20.10.2021. 

 

Abbildung 13: Waldweg zwischen Planbereich „Unter Jennung III“ und Vorwald im Rahmen der CEF-Maß-

nahmen. Foto 20.10.2021. 
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Erdbau, Grünflächen, Versickerung
Projekt: Wohnpark beim Heiligental (Grenztäle)

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst wird geprüft, ob mit Wasserzufluss von außen zu rechnen ist. Das Baugelände (La-
geplan auf Beilage 1, Luftbilder auf Beilage 2)) liegt an einem nach Norden abfallenden
Hang zwischen den Straße Beim Heilgental an der Talseite (Nordwestseite) und der Straße
Beim Grenztäle (Südostseite).

Aus dem B-Plan (Beilage 3) ist ersichtlich, dass an der Nordwestseite eine steile Felswand
vorhanden ist und oberhalb der Felswand das Gelände dann mit einer Neigung von etwa 30 %
nach Südwesten bis zur Straße Beim Grenztäle ansteigt. Ebenfalls auf dem B-Plan sieht amn,
dass an der Ostseite, dem Abfall zum Rupfentäle, ein Graben verläuft, der Wasser von der
Bergseite aufnimmt.

Von der Bergseite her kann kein Wasser auf das Baugelände fließen, da der Hang nahezu
vollständig bebaut ist und zwischen dem Wohngebiet Grenztäle/Leibertäle und der neuen
Hangbebauung die Straße Beim Grenztäle liegt.

Von Süden und Südwesten her kann kein Wasser auf das Baugelände fließen, da das umge-
bende Gelände sich deutlich unterhalb der Neubaufläche befindet.

Es muss also nur das Niederschlagswasser durch Regenereignisse geprüft werden. das unmit-
telbar über der Neubaufläche niedergeht. Für die Versickerung bei einem Starkregenereignis
werden folgende Annahmen getroffen:
Fläche einer Wohneinheit ist 12 m breit und 15 m lang → 180 m2. Davon sind 45 + 12 =

57m2 überbaut bzw. werden direkt entwässert.

Auf 123 m2 Fläche gibt es Niederschlag. Bei einem Starkregenereignis mit 10 l/m2 ergibt
sich eine Kubatur von 12,3 m3. 50 % werden direkt von der Bepflanzung aufgenommen oder
versickern sofort im oberen Bodenbereich, so dass noch 6 m3 abfließen.
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Bei 12 m Grundstücksbreite und einer Regendauer von 0,5 h ergibt das 6/(12 · 0, 5) =

1m3 pro lfdm Grundstück und Stunde. Die theoretische Eindringgeschwindigkeit (Filter-
geschwindigkeit) beträgt 1/3.600 = 0, 000 28m/s.

Die durchlässige Schicht hinter der talseitigen Stützkonstruktion hat einen kf -Wert von 0,001 m/s.
Das Regenwasser wird also zügig versickern, ohne dass besondere Maßnahmen notwendig
sind.

Zur Sicherung der Bäume kann eine Mauer aus Gabionen oder großen Blocksteinen errich-
tet werden (Beilage 4). Wenn die Mauer bzw. die Gabionen konsequent mit Einkornbeton
hinterfüllt werden, ist die Standsicherheit gegeben (Beilage 5).

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung (Tel.: 0172 / 727 70 46).

Mit freundlichen Grüßen

Dr.-Ing. habil. Hermann Schad

Beilagen:

1. Lageplan (M 1:750) des Baugeländes
2. Luftbilder von (M 1:1.250) aus den Jahren 2002 und 2019
3. Ausschnitt aus dem B-Plan (M 1:500)
4. Skizzen zur Sicherung der Bäume mit Gabionen oder Blocksteinmauer
5. Standsicherheitsberechnung für die Mauer
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Lageplan (M 1:750) des Baugeländes
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Luftbilder von (M 1:1.250) aus den Jahren 2002 und 2019
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Ausschnitt aus dem B-Plan (M 1:500)
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Skizze zur Sicherung der Bäume mit Gabionen oder Blocksteinmauer
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Standsicherheitsberechnung für die Mauer


